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Investitionserhebung bei Betrieben
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und  
in der Gewinnung von Steinen und Erden

B
Stand: Januar 2024

Erhebungseinheit, Erhebungsbereich
Erhebungseinheit ist der Betrieb. Als Betrieb gilt in der  
amtlichen Unternehmensstatistik ein an einem räumlich  
festgestellten Ort gelegenes Unternehmen oder Teil eines  
Unternehmens ( z. B. Fabrikations- / Werkstätte, Werk, Berg-
werk, Grube ). An diesem Ort oder von diesem Ort werden 
Wirtschaftstätigkeiten ausgeübt, für die – mit Ausnahmen – 
eine oder mehrere Personen ( ggf. auch nur als Teilzeit- 
beschäftigte ) im Auftrag ein und desselben Unternehmens  
arbeiten. Ein Betrieb untersteht immer einem ( einzigen )  
Unternehmen, das seinerseits seinen Sitz stets in einem  
seiner Betriebe hat. 
Die Meldepflicht erstreckt sich auf ( produzierende ) Betriebe  
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der 
Gewinnung von Steinen und Erden ( Industrie und Handwerk 
einschließlich handwerklicher Nebenbetriebe ). Maßgebend für 
die Zuordnung zum Bereich im Verarbeitenden Gewerbe sowie 
im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden ist 
die „Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008“  
( WZ 2008 ).
Ein gesonderter Fragebogen zur Investitionserhebung für  
Betriebe ist auszufüllen für:
– alle Produktionsbetriebe / -werke, die für den Markt oder  

als Zulieferer für Betriebe desselben Unternehmens  
produzieren,

– örtlich getrennte Haupt- und / oder Regionalverwaltungen,
– Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit ihrem 

Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch nicht in 
dessen unmittelbarer Umgebung liegen,

– Reparatur- und Montageabteilungen in örtlich getrennten 
Verkaufsbüros von produzierenden Unternehmen; die  
Meldung soll sich in diesen Fällen nur auf die Reparatur  
und Montageabteilung beziehen.

Kein gesonderter Fragebogen ist dagegen auszufüllen für:
– im Ausland gelegene Betriebsstätten,
– örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne Reparatur- oder  

Montageabteilungen,
– rechtlich unselbstständige Reparatur- und Montageab- 

teilungen von Unternehmen außerhalb des Verarbeitenden 
Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von 
Steinen und Erden, soweit sie sich überwiegend mit der  
Instandsetzung von unternehmenseigenen Anlagen,  
Maschinen, Fahrzeugen und Geräten befassen,

– Betriebe mit überwiegender Convertertätigkeit.

Umfang der Meldung
Die Meldung zur Investitionserhebung für Betriebe im  
Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der  
Gewinnung von Steinen und Erden soll grundsätzlich den  
gesamten Betrieb ( einschließlich aller produzierenden und 
nicht produzierenden Teile ) umfassen, um ein Gesamtbild  
der Tätigkeit des meldenden Betriebes bezüglich der erfassten

Merkmale zu bekommen. In die Meldung einzubeziehen  
sind daher alle Betriebsbereiche; hierzu gehören neben  
den Fertigungs- und Produktionsabteilungen auch
– Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die 

mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in 
dessen unmittelbarer Umgebung liegen, z. B. Kraftzentralen, 
Reparatur und Montageabteilungen zur Herstellung von  
Maschinen und Werkzeugen für den Eigenbedarf, außerhalb 
des Betriebes / Werkes gelegene Montagestützpunkte 
für Verteiler- und Leitungsanlagen ( Strom, Gas, Wasser, 
Dampf ), Verpackungs- und Versandabteilungen, Transport-
einrichtungen, Fuhrparks, betriebliche Tankstellen, Lager-
plätze, Aufräumungskolonnen, Werkschutz, Werkfeuerwehr,

– rechtlich unselbstständige, betriebseigene Sozialeinrich- 
tungen wie Kantinen, betriebsärztliche Einrichtungen,  
Heime für Auszubildende, Kindergärten u. Ä.,

– Ausbildungsstätten,
– Forschungs- und Entwicklungslabors,
– Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie baugewerbliche  

Betriebsteile, die Leistungen für Dritte erbringen und  
nicht zur Bauberichterstattung melden und

– sämtliche übrigen Betriebsteile wie Handels-, Dienst- 
leistungs- und Transportabteilungen, die überwiegend  
für Dritte arbeiten, landwirtschaftliche Betriebsteile  
( Gärtnereien, Schweinemästereien usw. ) und andere.  
Dazu gehören auch Betriebsteile, die überwiegend  
Convertertätigkeit ausüben.

 Geschäftsjahr
 Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, 

so ist das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, das im  
Berichtsjahr endete.

 Erworbene und selbsterstellte Sachanlagen für  
betriebliche Zwecke
Bitte nicht den Bestand, sondern die Bruttozugänge an 
Sachanlagen angeben (ohne Umbuchungen).
Für nach dem HGB bilanzierende Unternehmen sind 
hier die im Geschäftsjahr nach dem HGB aktivierten 
Bruttozugänge an Sachanlagen (ohne als Vorsteuer 
 abzugsfähige Umsatzsteuer) anzugeben. Dazu zählen 
beim Leasingnehmer auch solche sogenannte Leasinggü-
ter, die vom Leasingnehmer zu aktivieren sind.
Für nach IFRS bilanzierende Unternehmen sind nur 
über Finanzierungsleasing beschaffte Anlagegüter 
 einzubeziehen. Nicht einzubeziehen sind die Werte der 
Nutzungsrechte für über Operating-Leasing beschaff-
te Anlagegüter, auch wenn diese in der Bilanz aktiviert 
wurden. Ob es sich jeweils um eine Form von Operating-
Leasing oder Finanzierungsleasing handelt, kann in der 
Regel den Vertragsunterlagen zwischen Leasinggeber und 
Leasingnehmer entnommen werden. Im Zweifelsfall liegen 
die Informationen beim Leasinggeber vor, der auch nach 
IFRS 16 seine Verträge nach Operating-Leasing und Fi-
nanzierungsleasing  klassifizieren muss. 
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Einzubeziehen ist der auf dem Anlagenkonto aktivierte 
Wert ( Herstellungskosten ) der selbsterstellten Anlagen. 
Ferner sind die noch im Bau befindlichen Anlagen ( ange-
fangene Arbeiten für betriebliche Zwecke, soweit aktiviert ) 
mitzumelden. Falls ein besonderes Sammelkonto „Anlagen 
im Bau“ geführt wird, sind nur die Bruttozugänge ohne die 
schon zu Beginn des Geschäftsjahres auf diesem Sammel-
konto ausgewiesenen Bestände zu melden. Anzahlungen 
sind nur einzubeziehen, soweit sie abgerechneten Teilen 
von im Bau befindlichen Anlagen entsprechen und aktiviert 
sind.
Es sollen nur die Zugänge jener Sachanlagen aufgeführt 
werden, die sich am Ende des Geschäftsjahres tatsächlich 
im meldepflichtigen Betrieb befunden haben. Umsetzungen 
von Anlagen von einem Betrieb zum anderen desselben 
Unternehmens sind also nicht zu berücksichtigen.

 Einschließlich Gleisanlagen, Kanalbauten, Parkplätze usw., 
sowie Bauarbeiten auf Grundstücken, Eigenbauten auf 
fremden Grundstücken. 

 Einschließlich Grundstückserschließungskosten u. Ä. 

 Einschließlich aktivierter geringwertiger Wirtschaftsgüter, 
Fahrzeugen und Schiffen, sowie Kraftfahrzeuge, deren 
Antriebstechnik auf Elektro-, Hybrid- oder Brennstoffzellen 
basiert. Als Kraftfahrzeuge im Rahmen der Elektromobili-
tät sind ausschließlich Pkw, Lkw und Busse zu berücksich-
tigen.

 Einschließlich Gebäuden und selbst durchgeführter  
Großreparaturen.

 Wert der neu gemieteten und gepachteten neuen  
Sachanlagen
Hier ist der Wert ( ohne Umsatzsteuer ) der im Geschäfts-
jahr z. B. von Leasingfirmen, vom Hersteller direkt oder von 
Unternehmen der gleichen Unternehmensgruppe ( z. B. Be-
sitzgesellschaften ) über mittel- oder langfristige Leasing-, 
Miet- bzw. Pachtverträge neu gemieteten und gepach-

teten neuen Sachanlagen ( einschließlich Ersatzbeschaf-
fungen im Rahmen laufender Leasingverträge ) anzugeben, 
soweit sie nicht beim Leasingnehmer aktiviert sind. 
( vgl. 2 ). 
Bitte hier keine Jahresmieten oder Bestand angeben, 
sondern die Zugänge. 
Zu den geleasten oder über andere Formen der Anlagen- 
miete bezogenen Sachanlagen zählen insbesondere Ge-
bäude ( einschließlich Parkplätze ), EDV- und Telefonan- 
lagen, Büromaschinen, Kraftfahrzeuge, auch Elektromobi-
lität und die dazugehörige Infrastruktur, z.B. Ladestationen 
für Elektro- und Hybridfahrzeuge ,Wasserstofftankstellen 
sowie Maschinen und maschinelle Anlagen.
Nach IFRS bilanzierende Unternehmen geben hier die 
Werte der Nutzungsrechte für neu über Operating-
Leasing beschaffte Anlagegüter an. Zur Abgrenzung von 
Operating-Leasing und Finanzierungsleasing siehe Punkt 2 
dieser Erläuterungen.
Sie sind dem Betrieb zuzuordnen, bei dem sie sich am 
Ende des Geschäftsjahres befunden haben. Umsetzungen 
von Anlagen von einem Betrieb zum anderen desselben 
Unternehmens sind also nicht zu berücksichtigen.

 Nicht einzubeziehen sind Sachanlagen, die für die Dauer 
von weniger als einem Jahr angemietet wurden, oder für 
die dem Betrieb ein zeitweises Nutzungsrecht ( z. B. an 
wenigen Tagen im Monat ) eingeräumt wurde, sowie die 
Anmietung von gebrauchten Investitionsgütern und unbe-
bauten Grundstücken. Liegt der Wert nicht vor, genügen 
sorgfältige Schätzungen.
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Investitionserhebung bei Betrieben  
im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau 
und in der  Gewinnung von Steinen und Erden

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz (B Stat G)1

1 Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung finden Sie unter  
https://www.gesetze-im-internet.de/.

 und nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (E U) 2016 /679 (D S-G V O)2

2 Die Rechtsakte der E U in der jeweils geltenden Fassung und in deutscher Sprache finden Sie auf der 
Internetseite des Amtes für Veröffentlichungen der Europäischen Union unter https://eur-lex.europa.eu/.

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die jährliche Investitionserhebung liefert Ergebnisse und Informationen über die 
Struktur, den Umfang und die Entwicklung der Investitionstätigkeit.

Für die gesetzgebenden Körperschaften und Regierungen des Bundes und der 
Länder sowie für die Behörden der E U sind die Ergebnisse eine unent behrliche 
Entscheidungshilfe, z. B. auf den Gebieten der Wirtschafts-, Umwelt- und Regio-
nalpolitik.

Die Erhebungen werden durchgeführt bei den produzierenden Betrieben von 
höchstens 68 000 Unternehmen im Bergbau und in der Gewinnung von  Steinen 
und Erden, im  Verarbeitenden Gewerbe sowie bei den produzie renden Betrie-
ben der  Unternehmen  anderer Wirtschaftszweige, jeweils ohne Baubetriebe und 
Betriebe der Energie versorgung, Wasserversorgung, Abwas ser- und Abfallent-
sorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen. Von dieser Erhebung er-
fasst werden sowohl  Betriebe mit im Allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen 
wie auch Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.

Rechtsgrundlagen, Auskunftspflicht
Rechtsgrundlage ist das Gesetz über die Statistik im Produzierenden Gewerbe  
(Prod Gew Stat G) in Verbindung mit dem B Stat G.

Erhoben werden die Angaben zu § 2 Satz 2 Buchstabe A Ziffer II Prod Gew Stat G; 
bei  Betrieben mit weniger als 50 tätigen Personen nach § 2 Satz 2 Buchstabe B 
Ziffer II Nummer 4 Prod Gew Stat G.

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 9 Absatz 1 Satz 1 Prod Gew Stat G in Verbin-
dung mit § 15 B Stat G. Nach § 9 Absatz 1 Satz 2 Prod Gew Stat G ist die Inhaberin, 
der Inhaber, die Leiterin oder der Leiter des Betriebes oder Unter nehmens aus-
kunftspflichtig.

Nach § 11a Absatz 2 B Stat G sind alle Unternehmen und Betriebe verpflichtet, 
ihre  Meldungen auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu über-
mitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten 
Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann eine zeitlich befriste-
te Ausnahme von der Online- Meldung vereinbart werden. Dies ist auf formlosen 
Antrag möglich. Die Pflicht, die  erforderlichen Auskünfte zu erteilen, bleibt jedoch 
weiterhin bestehen.

Nach § 9 Absatz 2 Prod Gew Stat G besteht für Unternehmen, deren Inhaberinnen/ 
Inhaber Existenzgründerinnen/Existenzgründer sind, im Kalen derjahr der 
 Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den beiden folgenden Kalenderjah-
ren besteht dann  keine  Auskunftspflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letz-
ten abgeschlossenen  Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von  weniger als 800 000 
Euro erwirtschaftet hat.  Gesellschaften können sich auf die Befreiung von der 
Auskunftspflicht berufen, wenn alle an der Gesellschaft Beteiligten Existenzgrün-
derinnen/Existenzgründer sind.

Nach § 9 Absatz 3 Prod Gew Stat G sind Existenzgründerinnen/Existenzgründer 
natürliche Personen, die eine gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit in Form 
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einer Neugründung, einer Übernahme oder einer  tätigen Beteiligung aus ab-
hängiger Beschäftigung oder aus der Nichtbeschäftigung  heraus aufnehmen. 
Existenzgründerinnen/Existenzgründer, die von ihrem Recht, keine Auskunft 
zu erteilen, Gebrauch machen wollen, haben das Vorliegen der vorgenannten 
Voraussetzungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die Auskünfte zu 
erteilen.

Erteilen Auskunftspflichtige keine, keine vollständige, keine richtige oder nicht 
rechtzeitig Auskunft, können sie zur Erteilung der Auskunft mit einem Zwangs geld 
nach den  Verwaltungsvollstreckungsgesetzen der Länder angehalten werden. 

Nach § 23 B Stat G handelt darüber hinaus ordnungswidrig, wer
 – vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 5 Satz 
1 B Stat G eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht 
wahrheits gemäß erteilt,

 – entgegen § 15 Absatz 3 B Stat G eine Antwort nicht in der vorgeschriebenen 
Form  erteilt oder

 – entgegen § 11a Absatz 2 Satz 1 B Stat G ein dort genanntes Verfahren nicht 
nutzt.

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahn-
det  werden.

Nach § 15 Absatz 7 B Stat G haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die 
 Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Verantwortlicher
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das für Ihr Bundesland 
 zuständige statistische Amt. Die Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 B Stat G grundsätzlich  geheim 
gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Ein-
zelangaben übermittelt werden.

Eine solche Übermittlung von Einzelangaben ist insbesondere zulässig an:
 – öffentliche Stellen und Institutionen innerhalb des Statistischen Verbunds, die 
mit der Durchführung einer Bundes- oder europäischen Statistik betraut sind 
(z. B. die Statistischen Ämter der Länder, die Deutsche Bundesbank, das Statis-
tische Amt der Europäischen Union [Eurostat]),

 – Dienstleister, zu denen ein Auftragsverhältnis besteht (I T Z Bund als I T-
Dienstleister des Statistischen Bundesamtes,  Rechenzentren der Länder). 
Eine  Liste der regelmäßig beauftragten I T-Dienstleister finden Sie hier:  
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter.

Nach § 10 Absatz 1 Prod Gew Stat G dürfen an die obersten Bundes- und Landes-
behörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden  Körperschaften 
und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom 
Statistischen Bundesamt und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit 
statistischen Ergeb nissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur 
einen einzigen Fall ausweisen.

Nach § 10 Absatz 2 Prod Gew Stat G dürfen an das Umweltbundesamt zur 
 Erfüllung  europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik Deutsch land 
zur  Emissionsberichterstattung, jedoch nicht für die Regelung von Einzel fällen, 
vom  Statistischen Bundesamt Tabellen mit statistischen Ergebnissen übermittelt 
werden,  auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall aus weisen.

Die Tabellen dürfen nur von den für diese Aufgabe zuständigen Organisations-
einheiten des Umweltbundesamtes gespeichert und genutzt werden. Die se 
Organisationseinheiten müssen von den mit Vollzugsaufgaben befassten Organi-
sationseinheiten des Umweltbundesamtes räumlich, organisatorisch und perso-
nell getrennt sein.

https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
https://www.statistikportal.de/de/statistische-aemter
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Nach § 16 Absatz 6 B Stat G ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen 
 Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für 
die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben 
1. Einzelangaben zu übermitteln, wenn die Einzelangaben so anonymisiert sind, 

dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten 
und Arbeitskraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet wer den können 
(faktisch anonymisierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicherter Bereiche des Statistischen Bundesamtes und 
der statistischen Ämter der Länder Zugang zu Einzelangaben ohne Name und 
Anschrift (formal anonymisierte Einzelangaben) zu gewähren, wenn wirksame 
Vorkehrungen zur Wahrung der Geheimhaltung getroffen werden.

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen werden der 
Monopol kommission für die Begutachtung der Entwicklung der Unterneh-
menskonzentration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhundert-
anteile der größten Unter nehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fach-
lichen Teilen von Unternehmen des jeweiligen Wirtschaftsbereichs übermittelt. 
Hierbei dürfen die zusammengefassten  Einzelangaben nicht weniger als drei 
Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf  zusammengefasste Angaben 
von weniger als drei Einheiten ermöglichen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Einzelangaben 
erhalten.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung,  Statistikregister
Name und Anschrift des Betriebs sowie Name, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse der für Rückfragen zuständigen Personen sowie das Ge-
schäftsjahr sind Hilfs merkmale, die lediglich der technischen Durchführung 
der Erhebung dienen. In den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhe-
bungsmerkmalen werden diese Hilfs merkmale nach Abschluss der Über prüfung 
der Erhebungs- und Hilfsmerkmale auf ihre Schlüssigkeit und Voll ständigkeit 
gelöscht. Angaben zu den Erhebungsmerkmalen werden solange verarbeitet und 
gespeichert, wie dies für die Erfüllung der gesetzlichen Ver pflichtungen erforder-
lich ist. 

Name und Anschrift des Betriebs sowie die Identnummer werden im Unterneh-
mensregister für statistische Verwendungszwecke (Statistikregister) gespeichert 
(§ 13 Absatz 1 B Stat G in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Statistik registergesetz). 
Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung 
einbe zogenen Betriebe und Unternehmen sowie der rationellen Aufbereitung 
und  besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer. Die Identnummer 
darf in den Datensätzen mit den Angaben zu den Erhebungsmerkmalen bis zu 
30  Jahren aufbewahrt werden. Danach wird sie gelöscht.

Die Statistiknummer (Statistik-I D des Unternehmensregisters) dient der ratio-
nellen  Aufbereitung und besteht aus einer frei vergebenen laufenden Nummer 
und enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Die W Z 2008-Nummer ist die Nummer des Wirtschaftszweigs nach der 
 „Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008“ (W Z 2008), in dem der je-
weilige Betrieb seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt hat.

Rechte der Betroffenen, Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten, 
Recht auf Beschwerde
Die Auskunftgebenden, deren personenbezogene Angaben verarbeitet  wer den, 
können

 – eine Auskunft nach Artikel 15 D S-G V O,
 – die Berichtigung nach Artikel 16 D S-G V O,
 – die Löschung nach Artikel 17 D S-G V O sowie
 – die Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 D S-G V O

der jeweils sie betreffenden personenbezogenen Angaben beantragen oder der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Angaben nach Artikel 21 D S-G V O wider-
sprechen.

Die Betroffenenrechte können gegenüber jedem zuständigen Verant wortlichen 
geltend gemacht werden.
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Sollte von den oben genannten Rechten Gebrauch gemacht werden, prüft die 
zuständige öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt 
sind. Die antrag stellende Person wird gegebenenfalls aufgefordert, ihre Identität 
nachzuweisen, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden.

Fragen und Beschwerden über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
 Bestimmungen können jederzeit an die behördliche Datenschutzbeauftragte oder 
den  behördlichen Datenschutzbeauftragten des verantwortlichen statis tischen 
Amtes oder an die jeweils zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde gerichtet 
werden (Artikel 77 D S-G V O). Deren  Kontaktdaten finden Sie unter  
https://www.statistikportal.de/de/datenschutz.

https://www.statistikportal.de/de/datenschutz



